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Sachverhalt: 

A.  

Der am (…) 1956 geborene und in seinem Heimatland Österreich wohn-

hafte österreichische Staatsangehörige A._______ (nachfolgend: Versi-

cherter oder Beschwerdeführer) arbeitete seit 1972 als Grenzgänger in der 

Schweiz und leistete Beiträge an die schweizerische Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenversicherung (AHV/IV, Akten der Vorinstanz [nachfol-

gend: IV-C._______-act.] 1, 6, 11). Abgesehen von einem kurzen Unter-

bruch (November 1978 bis Juli 1979) war der Versicherte während der ge-

samten Dauer seiner Erwerbstätigkeit in der Schweiz bei der B._______ 

AG (ehemals (…) AG) in (…)/C._______ beschäftigt (vgl. IV-C._______-

act. 11). 

B.  

B.a Am 12. Juni 2014 meldete sich der Versicherte infolge eines am 

8. Februar 2014 erlittenen Unfalls mit einem offenen Unterschenkelbruch 

links bei der IV-Stelle C._______ zum Bezug von IV-Leistungen an (vgl. IV-

C._______-act. 1). Nachdem der Versicherte ab 1. Juli 2014 seine bis zum 

Unfall vollzeitlich ausgeübte Tätigkeit als Staplerfahrer und Lagermitarbei-

ter bei der B._______ AG im Umfang von 50 % wieder aufgenommen hatte 

(vgl. IV-C._______-act. 9; 13, S. 3; 16-19), wurde er nach einem Konflikt 

am Arbeitsplatz ab dem 23. Oktober 2014 von seiner Hausärztin Dr. med. 

D._______, Ärztin der Allgemeinmedizin, wegen einer "Depression" ar-

beitsunfähig geschrieben (vgl. IV-C._______-act. 38). Seit Dezember 2014 

war der Versicherte bei Dr. med. E._______, Fachärztin für Psychiatrie und 

Psychotherapeutische Medizin, in psychiatrischer Behandlung (vgl. IV-

C._______-act. 41; 43; 54, S. 2 f.; 88, S. 2 ff.; 96, S. 44; 115; 136, S. 3; 

140). 

B.b Die IV-Stelle C._______ nahm erwerbliche und medizinische Abklä-

rungen vor. Insbesondere veranlasste sie eine psychiatrische Begutach-

tung des Versicherten bei Dr. med. F._______, Facharzt FMH für Psychi-

atrie und Psychotherapie, welche am 29. August 2016 stattfand. Im ent-

sprechenden Gutachten vom 12. September 2016 gab Dr. F._______ 

keine Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit des Versicherten 

an. Als Diagnose ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit nannte er eine 

Anpassungsstörung mit längerer depressiver Reaktion (ICD-10 F43.21). Er 

attestierte dem Versicherten in der angestammten Tätigkeit sowie in lei-

densadaptierten Tätigkeiten eine 100%ige Arbeitsfähigkeit (vgl. IV-

C._______-act. 96). 
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B.c Nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens (vgl. IV-C._______-

act. 101-104) verfügte die IV-Stelle für Versicherte im Ausland (nachfol-

gend: IVSTA oder Vorinstanz) auf Veranlassung der IV-Stelle C._______ 

am 3. März 2017 die Abweisung des Rentenbegehrens des Versicherten 

(vgl. IV-C._______-act. 111). 

B.d Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde des Versicherten 

wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil C-2039/2017 vom 6. März 

2019 in dem Sinn teilweise gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung 

vom 3. März 2017 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückge-

wiesen wurde, damit diese die erforderlichen Abklärungen im Sinne der Er-

wägungen vornehme und anschliessend neu verfüge. Insbesondere erach-

tete das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der nicht rechtsgenüglichen 

Abklärung des medizinischen Sachverhalts in somatischer und psychiatri-

scher Hinsicht die Durchführung einer polydisziplinären Begutachtung für 

angezeigt (vgl. IV-C._______-act. 132).  

B.e Nach Aktualisierung des medizinischen Dossiers erfolgte im Dezember 

2019/Januar 2020 eine polydisziplinäre Begutachtung des Versicherten 

durch die Swiss Medical Assessment and Business Center AG C._______ 

(nachfolgend: SMAB; Fachdisziplinen: Orthopädie/Traumatologie, Neuro-

logie, Innere Medizin, Psychiatrie und Neuropsychologie). Das entspre-

chende Gutachten wurde am 14. Februar 2020 erstattet (vgl. IV-

C._______-act. 154).   

B.f Mit Vorbescheid vom 3. April 2020 wurde dem Versicherten die (er-

neute) Abweisung seines Rentenbegehrens in Aussicht gestellt (vgl. IV-

C._______-act. 158). Dagegen liess der anwaltlich vertretene Versicherte 

am 24. Juni 2020 Einwand erheben und im Wesentlichen vorbringen, das 

SMAB-Gutachten und insbesondere das psychiatrische Teilgutachten 

seien mangelhaft, sodass darauf nicht abgestellt werden könne (vgl. IV-

C._______-act. 163).  

B.g Nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens (vgl. IV-C._______-

act. 158-163) wies die IVSTA das Rentenbegehren des Versicherten mit 

Verfügung vom 1. September 2020 ab. Zur Begründung hielt sie unter Be-

zugnahme auf das SMAB-Gutachten fest, der vom Versicherten erlittene 

Beinbruch habe zu einer Arbeitsunfähigkeit von einigen Monaten geführt, 

jedoch habe die Arbeitsfähigkeit innerhalb eines Jahres wieder vollumfäng-

lich hergestellt werden können. Aus psychiatrischer Sicht liege ab Oktober 

2014 eine erhebliche Einschränkung vor, jedoch habe wieder eine 
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Arbeitsfähigkeit von 80 % sowohl für die letzte Tätigkeit als Staplerfahrer 

und Lagermitarbeiter als auch für jegliche adaptierte Tätigkeit erreicht wer-

den können. Rückwirkend habe nie ein langandauernder und bleibender 

Gesundheitsschaden vorgelegen, welcher einen Anspruch auf Rentenleis-

tungen der Invalidenversicherung begründen würde. Ein Prozentvergleich 

ergebe bei einer Arbeitsfähigkeit von 80 % einen IV-Grad von 20 %. Da der 

IV-Grad unter 40 % liege, müsse das Gesuch um Rentenleistungen abge-

wiesen werden (vgl. IV-C._______-act. 167).   

B.h Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde des Versicherten 

hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil C-4885/2020 vom 30. Juli 

2021 insofern und insoweit teilweise gut, als mit der Verfügung vom 1. Sep-

tember 2020 für den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis Dezember 2019 

ein Anspruch des Versicherten auf eine Invalidenrente verneint worden ist. 

Die Angelegenheit wurde an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie die 

erforderliche ergänzende Abklärung im Sinne der Erwägungen vornimmt 

und über einen allfälligen befristeten Rentenanspruch des Versicherten ab 

1. Februar 2015 verfügt. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen. 

In den Erwägungen wurde insbesondere festgehalten, dass eine Ergän-

zung der vom psychiatrischen Gutachter der SMAB gemachten Ausführun-

gen in Bezug auf die retrospektiven Arbeitsfähigkeitsbeurteilung für die Zeit 

von Oktober 2014 bis August 2016 erforderlich sei. Dafür sei zunächst die 

von der behandelnden Psychiaterin Dr. med. E._______ geführte voll-

stände Patientenakte des Versicherten einzuholen. Der psychiatrische 

SMAB-Gutachter, gegebenenfalls dann die Gutachter konsensual, hätten 

dann die Arbeitsfähigkeit für den Zeitraum von Oktober 2014 bis August 

2016 unter Berücksichtigung der von der behandelnden Psychiaterin echt-

zeitlich erstellten Patientenakten neu zu beurteilen, wobei sie die Patien-

tenakte auch auf Hinweise auf eine damals bis zur SMAB-Begutachtung 

im Dezember 2019 bestandene Suchtproblematik zu prüfen hätten (vgl. 

Urteil C-4885/2020 E. 6.5.2.3 und E. 6.6; IV-C._______-act. 178).  

B.i Im Nachgang des Urteils C-4885/2020 holte die IV-Stelle C._______ 

die Patientenakte des Versicherten bei Dr. med. E._______ ein (vgl. IV-

C._______-act. 185) und übermittelte diese sowie die sich aus dem Urteil 

ergebenden medizinischen Rückfragen in Bezug auf die retrospektive Ar-

beitsfähigkeit des Versicherten am 1. bzw. 16. Juni 2022 an die Gutachter-

stelle SMAB (vgl. IV-C._______-act. 206, 210).  

B.j Am 19. Juli 2022 erstattete die SMAB die in Beantwortung der Rückfra-

gen ergangenen ergänzenden Ausführungen des psychiatrischen 
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Gutachters Dr. med. G._______ (vgl. IV-C._______-act. 211). Die IV-Stelle 

C._______ legte diese ihrem RAD vor, welcher am 11. August 2022 zum 

Schluss kam, dass auf die Feststellungen der Gutachterstelle vollumfäng-

lich abgestellt werden könne (vgl. IV-C._______-act. 212). 

B.k Mit Vorbescheid vom 1. September 2022 wurde dem Versicherten die 

Abweisung seines Gesuchs um eine IV-Rente in Aussicht gestellt (vgl. IV-

C._______-act. 214). Dagegen liess der Versicherte am 7. Oktober 2022 

Einwand erheben und im Wesentlichen vorbringen, auf die ergänzenden 

Ausführungen des psychiatrischen SMAB-Gutachters vom 19. Juli 2022 

könne nicht abgestellt werden. Betreffend die Berechnung des IV-Grads 

seien konkrete Einkommenszahlen heranzuziehen, wobei das Validenein-

kommen anhand des letzten Einkommens des Versicherten zu errechnen 

und vom Invalideneinkommen ein angemessener Leidensabzug vorzuneh-

men sei (vgl. IV-C._______-act. 224).  

B.l Die IV-Stelle C._______ legte die Angelegenheit erneut dem RAD vor. 

Der beurteilende psychiatrische Facharzt des RAD hielt am 14. November 

2022 fest, dass vollumfänglich auf die ergänzende Stellungnahme von 

Dr. G._______ bezüglich des Verlaufs der Arbeitsfähigkeit des Versicher-

ten abgestellt werden könne (vgl. IV-C._______-act. 225).  

B.m Mit Verfügung vom 28. November 2022 wies die IVSTA das Renten-

begehren des Versicherten ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen 

aus, dass gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Juli 2021 

ein allfälliger Rentenanspruch zwischen Februar 2015 und Dezember 2019 

zu prüfen gewesen sei. Aus versicherungsmedizinischer Sicht habe bis auf 

kurze Phasen durchgehend eine Arbeitsfähigkeit von 80 % bestanden. Ge-

stützt auf den Prozentvergleich, welcher gemäss Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 30. Juli 2021 zulässig sei, ergebe sich ein Invaliditäts-

grad von 20 %. Von April bis Oktober 2019 sowie von Anfang Mai 2020 bis 

Mitte August 2020 habe gemäss gutachterlicher Beurteilung eine Arbeits-

unfähigkeit von 35 % vorgelegen. Auch bei einem Invaliditätsgrad von 

35 % müsse das Gesuch um Rentenleistungen abgewiesen werden (vgl. 

IV-C._______-act. 228).  

C.  

C.a Gegen diese Verfügung erhob der Versicherte, nach wie vor vertreten 

durch Rechtsanwalt Antonius Falkner, am 12. Januar 2023 Beschwerde 

beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte, die IVSTA sei zu 
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verpflichten, ihm eine seinem IV-Grad entsprechende Invalidenrente aus-

zurichten, eventualiter sei die angefochtene Verfügung der IVSTA aufzuhe-

ben und die Rechtssache an diese zur neuerlichen Entscheidung über sein 

Gesuch zurückzuweisen. Zur Begründung hielt er hauptsächlich fest, die 

Vorinstanz habe die Rechtsangelegenheit auch im dritten Verfahrensgang 

in mangelhafter Weise erledigt. Gegen die zuletzt veranlasste Abklärung 

durch Dr. G._______ sei vorzubringen, dieser habe die Informationen aus 

der bei Dr. E._______ eingeholten Patientenakte einseitig interpretiert, 

habe die seit dem Jahr 2014 vorliegende Diagnose einer rezidivierenden 

depressiven Störung, welche dazu führe, dass immer wieder depressive 

Episoden unterschiedlicher Intensität, aber auch Phasen vollständiger Re-

mission durchlebt würden, ignoriert, und habe die IV-Formularberichte von 

Dr. E._______ zu Unrecht als unplausibel beurteilt. Dessen Ausführung, 

bis 2016 habe lediglich eine leichte depressive Episode vorgelegen, sei 

nicht nachvollziehbar. Dr. G._______ habe es auch unterlassen, die ge-

samten medizinischen Akten zu würdigen und das verbleibende Leistungs-

kalkül zu beschreiben. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, weshalb in 

der angestammten Tätigkeit eine volle Arbeitsunfähigkeit, in einer Ver-

weistätigkeit aber eine hohe Arbeitsfähigkeit vorliegen solle. Darüber hin-

aus fehle es auch an einer interdisziplinären Beurteilung der Arbeitsfähig-

keit. Unabhängig von den Mängeln der Abklärung ergebe sich aus den Ab-

klärungsergebnissen, dass jedenfalls für gewisse Zeiten (Oktober 2014 bis 

März 2015, April bis Oktober 2019 und ab Anfang Mai bis Mitte August 

2020) bei korrekter Ermittlung des IV-Grads anhand eines Vergleichs des 

Validen- mit dem Invalideneinkommen und unter Berücksichtigung eines 

angemessenen Leidensabzugs ein Teilrentenanspruch bestehe (Akten im 

Beschwerdeverfahren [nachfolgend: BVGer-act.] 1).   

C.b Der mit Zwischenverfügung vom 17. Januar 2023 einverlangte Kosten-

vorschuss von Fr. 800.– wurde am 19. Januar 2023 geleistet (vgl. BVGer-

act. 2 und 4).  

C.c Mit Vernehmlassung vom 24. Februar 2023 beantragte die Vorinstanz 

die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung der angefochtenen 

Verfügung. In der beigelegten Stellungnahme der IV-Stelle C._______ vom 

23. Februar 2023 wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Bundesverwal-

tungsgericht habe mit Urteil C-4885/2020 grundsätzlich verbindlich festge-

stellt, dass für die Zeit vom 29. August 2016 bis 1. September 2020 auf die 

gutachterlich attestierte 80%ige Arbeitsfähigkeit in der bisherigen sowie in 

einer adaptierten Tätigkeit abzustellen sei. Es gelte retrospektiv die Ar-

beits(un)fähigkeit des Beschwerdeführers im Zeitraum von Oktober 2014 
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bis August 2016 unter Würdigung der von Dr. E._______ eingeholten Pati-

entenakte zu bestimmen. Betreffend die Einwendung des Beschwerdefüh-

rers, Dr. G._______ habe durchgehend ignoriert, dass er an einer rezidi-

vierenden depressiven Störung leide, seien ihm die Feststellungen des 

Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 30. Juli 2021 entgegenzuhalten, 

wonach sämtliche Ausführungen und Schlussfolgerungen von Dr. 

G._______ betreffend die gestellte Diagnosen Bipolar-II-Störung (F31.8) 

mit einer im Vordergrund stehenden depressiven Symptomatik, aktuell 

leichtgradig ausgeprägt, nachvollziehbar begründet seien. Zudem bestehe 

zwischen einer ärztlich gestellten Diagnose und Arbeitsfähigkeit keine un-

mittelbare Korrelation. Massgebend seien vielmehr die konkreten funktio-

nellen Auswirkungen auf das Leistungsvermögen der betroffenen Person. 

Dr. G._______ habe die von Dr. E._______ in der Patientenakte periodisch 

festgehaltenen Eintragungen zum Psychostatus auch keineswegs einseitig 

gewürdigt, sondern sein Augenmerk nachvollziehbar auf die diagnostische 

Einordnung im Rahmen der gestellten Diagnose gerichtet. Dabei habe er 

den Kriterien der ICD-10 Rechnung getragen. Dr. G._______ habe in Wür-

digung der von der Behandlerin in der Patientenakte periodisch festgehal-

tenen Angaben den Schweregrad und den Verlauf des psychischen Lei-

dens für den Zeitraum Oktober 2014 bis August 2016 rechtsgenüglich be-

stimmt und die für die Invaliditätsbemessung massgebliche Arbeitsfähigkeit 

in einer angepassten Tätigkeit konkret beurteilt. Betreffend die von Dr. 

G._______ ab dem 10. Dezember 2014 attestierte 50%ige Arbeitsunfähig-

keit, die sich schrittweise zu einer 80%igen Arbeitsfähigkeit per 26. März 

2015 gesteigert habe, habe die Arbeitsfähigkeit im Zeitpunkt des frühest-

möglichen Beginns des Rentenanspruchs am 1. Februar 2015 mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit mehr als 60 % betragen, womit aufgrund 

des vorzunehmenden Prozentvergleichs ein Invaliditätsgrad von unter 

40 % resultiere. Die verbliebene Unklarheit über das genaue Ausmass der 

Arbeitsfähigkeit am 1. Februar 2015 wirke sich nach den Regeln über die 

(materielle) Beweislast zuungunsten des Beschwerdeführers als rentenan-

sprechende Person aus (vgl. BVGer-act. 6).  

C.d Der Beschwerdeführer liess sich in der Folge innert Frist nicht mehr 

vernehmen und der Schriftenwechsel wurde mit prozessleitender Verfü-

gung vom 13. April 2023 abgeschlossen (vgl. BVGer-act. 7-9).  

D.  

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit entscheidwesentlich 

– in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Be-

schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG; Art. 69 Abs. 1 Bst. b 

IVG [SR 831.20]; Art. 40 Abs. 2 IVV [SR 831.201]). Das Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht richtet sich grundsätzlich nach dem VwVG 

(Art. 37 VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3 Bst. dbis VwVG die be-

sonderen Bestimmungen des ATSG (SR 830.1). Der Beschwerdeführer ist 

als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt 

und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Abände-

rung, weshalb er zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 59 

ATSG; Art. 48 Abs. 1 VwVG). Nachdem der Beschwerdeführer den Kos-

tenvorschuss innert Frist geleistet hat (BVGer-act. 4), ist auf die unbestrit-

tenermassen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde vom 12. Ja-

nuar 2023 einzutreten (Art. 63 Abs. 4 VwVG; Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 

1 VwVG; siehe auch Art. 60 ATSG). 

2.  

2.1 Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens bildet das Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts C-4885/2020 vom 30. Juli 2021, mit welchem die 

Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die rentenabweisende Verfü-

gung der Vorinstanz vom 1. September 2020 teilweise gutgeheissen 

wurde. Hinsichtlich des Rentenanspruchs ab dem 20. Dezember 2019 

wurde die Beschwerde abgewiesen. Für den Zeitraum vom 1. Februar 

2015 bis Dezember 2019 wurde die Beschwerde gutgeheissen. Die ange-

fochtene Verfügung wurde als Ganzes aufgehoben und die Angelegenheit 

an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie die erforderliche ergänzende 

Abklärung im Sinne der Erwägungen vornehme und über einen allfällig be-

fristeten Rentenanspruch des Beschwerdeführers ab 1. Februar 2015 neu 

verfüge (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 8). Konkret wurde die Einholung der 

vollständigen Patientenakte des Beschwerdeführers bei der behandelnden 

Psychiaterin Dr. E._______ und anschliessend eine Ergänzung der Aus-

führungen des psychiatrischen Gutachters der SMAB in Bezug auf die ret-

rospektive Arbeitsfähigkeitsbeurteilung für die Zeit vom 23. Oktober 2014 

bis 29. August 2016 unter Würdigung der Patientenakte angeordnet. Für 

den Zeitraum vom 29. August 2016 bis Dezember 2019 wurde veranlasst, 

dass der psychiatrische Gutachter die Patientenakte auf Hinweise auf eine 

damals bestandene Alkoholabhängigkeit des Beschwerdeführers mit Aus-

wirkungen auf die Arbeitsfähigkeit zu prüfen habe (vgl. Urteil C-4885/2020 
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E. 6.5.1.3, E. 6.5.2 und E. 6.6). Da gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-

chung aufgrund der Einheit des Rechtsverhältnisses bei einer Rückwei-

sung zur weiteren Abklärung betreffend eine frühere Periode, für den nach-

folgenden Zeitraum kein materieller Entscheid zulässig ist (vgl. Urteil des 

BGer 8C_530/2010 vom 24. Januar 2011 E. 3.3 und 3.5 letzter Satz), 

erging das Urteil C-4885/2020 gesamthaft als Zwischenentscheid (vgl. Ur-

teil C-4885/2020 E. 8). 

2.2 Nach Durchführung der ergänzenden Abklärung erliess die Vorinstanz 

am 28. November 2022 eine neue Verfügung, mit welcher sie einen Ren-

tenanspruch des Beschwerdeführers, insbesondere auch für den Zeitraum 

vom 1. Februar 2015 bis Dezember 2019, erneut verneinte. Diese Verfü-

gung bildet Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegen-

stands des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 

E. 2.1). Streitgegenstand bildet wie bereits in den ersten beiden Beschwer-

deverfahren weiterhin der Rentenanspruch des Beschwerdeführers, wobei 

der Streitgegenstand aufgrund der Bindungswirkung des Rückweisungsur-

teils C-4885/2020 präzisiert worden ist. Denn an die im Urteil C-4885/2020 

getroffenen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Beurteilungen ist 

das Gericht im vorliegenden nachfolgenden Beschwerdeverfahren gebun-

den, soweit diese nicht Gegenstand des Rückweisungsauftrags waren. 

Aufgrund der Bindungswirkung kann das Gericht, wenn gegen eine nach 

einem Rückweisungsurteil ergangene Verfügung angefochten wird, nicht 

Rechtsfragen überprüfen, über die es selbst im Rückweisungsurteil end-

gültig entschieden hat. Dieses Prinzip ergibt sich aus der Feststellung, 

dass das Gericht keine Beschwerdeinstanz gegen seine eigenen Entschei-

dungen ist (vgl. BGE 140 III 466 E. 4.2.1 m.H.; Urteil des BGer 

8C_742/2023 vom 29. Mai 2024 E. 4.4).  

2.3 Mit dem Urteil C-4885/2020 wurde die Rechtsfrage, ob der Beschwer-

deführer ab 20. Dezember 2019 einen Rentenanspruch hat, geprüft und 

verneint (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6 bis E. 6.4.5), womit diese Rechts-

frage einer erneuten Prüfung entzogen ist. Dieser Teil des Urteils 

C-4885/2020 ist in das vorliegende Urteil zu übernehmen und es ergeht mit 

dem vorliegenden Urteil diesbezüglich ein Endentscheid (vgl. BGE 143 IV 

214 E. 5.2.1). Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist damit ein-

zig die Frage, ob die Vorinstanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf 

eine befristete IV-Rente im Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis 19. Dezem-

ber 2019 zu Recht verneint hat. In Bezug auf die für diesen Zeitraum zu 

berücksichtigenden, allenfalls rentenrelevanten Arbeitsunfähigkeiten ist 

zwischen dem Zeitraum vom 23. Oktober 2014 bis 28. August 2016 
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einerseits und dem Zeitraum vom 29. August 2016 bis Dezember 2019 an-

dererseits zu differenzieren: Hinsichtlich des Zeitraums vom 29. August 

2016 bis Dezember 2019 wurde mit Urteil C-4885/2020 festgestellt, dass 

auf die gutachterliche Arbeitsfähigkeitsbeurteilung wie sie im SMAB-Gut-

achten vom 14. Februar 2020 attestiert wurde, abgestellt werden kann (vgl. 

Urteil C-4885/2020 E. 6.5.1.2, E. 7.1), sofern sich im Rahmen der durch-

zuführenden ergänzenden Abklärung keine Hinweise auf eine länger dau-

ernde, arbeitsfähigkeitsrelevante Alkoholabhängigkeit des Beschwerde-

führers ergeben (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.5.1.3). Damit ist die vorlie-

gende im Rahmen des Rückweisungsauftrags vorzunehmende Prüfung 

betreffend den Zeitraum vom 29. August 2016 bis 19. Dezember 2019 auf 

die Frage beschränkt, ob beim Beschwerdeführer Hinweise auf eine da-

mals bestandene Alkoholabhängigkeit vorliegen oder nicht. Falls sich im 

Rahmen der durchgeführten ergänzenden Abklärung keine entsprechen-

den Hinweise ergeben, ist die für diesen Zeitraum mit Urteil C-4885/2020 

bereits festgestellte Arbeitsfähigkeitsbeurteilung in das vorliegende Urteil 

zu übernehmen. Betreffend den Zeitraum vom 23. Oktober 2014 bis 28. 

August 2016 unterstehen die im Rahmen der ergänzenden Abklärung von 

der Vorinstanz gemachten tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen im 

vorliegenden Beschwerdeverfahren der freien gerichtlichen Beurteilung.  

3.  

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht 

einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, 

die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49 VwVG). 

3.2 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der erstinstanzliche So-

zialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht 

(vgl. Art. 43 Abs. 1 ATSG; Art. 12 VwVG). Danach hat die Verwaltung und 

im Beschwerdeverfahren das Gericht von Amtes wegen für die richtige und 

vollständige Abklärung des erheblichen Sachverhalts zu sorgen (vgl. 

BGE 136 V 376 E. 4.1.1). Dieser Grundsatz gilt indessen nicht unbe-

schränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien 

(vgl. Art. 43 Abs. 3 ATSG; BGE 125 V 195 E. 2 und 122 V 158 E. 1a, je 

m.w.H.). Sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, gilt im So-

zialversicherungsrecht der Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein-

lichkeit (BGE 143 V 168 E. 2; 138 V 218 E. 6). 
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4.  

4.1 Der Beschwerdeführer ist österreichischer Staatsangehöriger, wohnt in 

Österreich und war in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und In-

validenversicherung (AHV/IV) versichert. Es liegt offensichtlich ein grenz-

überschreitender Sachverhalt mit Bezug zur EU vor (vgl. dazu BGE 145 V 

231 E. 7.1; 143 V 354 E. 4; 143 V 81 E. 8.1). Damit gelangen das Freizü-

gigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und die 

Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit gemäss Anhang II des FZA, insbesondere die für die Schweiz 

am 1. April 2012 in Kraft getretenen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 (SR 

0.831.109.268.1) und Nr. 987/2009 (SR 0.831.109.268.11), zur Anwen-

dung. Seit dem 1. Januar 2015 sind auch die durch die Verordnungen (EU) 

Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und Nr. 1224/2012 erfolgten Änderungen in 

den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten an-

wendbar. Das Vorliegen einer anspruchserheblichen Invalidität beurteilt 

sich indes auch im Anwendungsbereich des FZA und der Koordinierungs-

vorschriften nach schweizerischem Recht (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.4; Ur-

teil des BGer 9C_573/2012 vom 16. Januar 2013 E. 4; Art. 46 Abs. 3 und 

Anhang VII der Verordnung [EG] Nr. 883/2004). 

4.2 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze mass-

geblich, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechts-

folgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1; 144 

V 210 E. 4.3.1). Deshalb finden die Vorschriften Anwendung, die spätes-

tens beim Erlass der Verfügung vom 28. November 2022 in Kraft standen; 

weiter aber auch Vorschriften, die zu jenem Zeitpunkt bereits ausser Kraft 

getreten waren, die aber für die Beurteilung allenfalls früher entstandener 

Leistungsansprüche von Belang sind. 

4.3 Sind – wie vorliegend (frühestmöglicher Rentenbeginn am 1. Februar 

2015 nach Ablauf des einjährigen Wartejahrs; vgl. Urteil C-4885/2020 E. 8) 

– Ansprüche zu prüfen, welche noch vor dem 1. Januar 2022 entstanden 

sind, kommen für die Zeit bis zum Rechtswechsel die Normen des IVG und 

der IVV, welche bis zum 31. Dezember 2021 in Kraft standen und nachfol-

gend zitiert werden, zur Anwendung (vgl. Kreisschreiben über Invalidität 

und Rente der Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 

9100 ff.; statt vieler Urteil des BGer 8C_725/2024 vom 20. Januar 2026 

E. 3.1).  
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5.  

5.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 

ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die Invalidi-

tät kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 

Abs. 1 IVG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körper-

lichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zu-

mutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teil-

weise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden 

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des 

Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfä-

higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 

ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchti-

gung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, 

volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich 

zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tä-

tigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Art. 6 

ATSG). 

5.2 Anspruch auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG 

Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit, nicht durch zumutbare Eingliede-

rungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können 

(Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durch-

schnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind 

(Bst. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 

ATSG) sind (Bst. c).  

5.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf 

eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindes-

tens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine 

ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG [in der bis 31. Dezember 2021 gültig ge-

wesenen Fassung]).  

5.4 Bei der Beurteilung der Arbeits(un)fähigkeit stützen sich die Verwaltung 

und – im Beschwerdefall – das Gericht auf Unterlagen, die von ärztlichen 

und gegebenenfalls auch anderen Fachleuten zur Verfügung zu stellen 

sind. Ärztliche Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und 

dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tä-

tigkeiten die versicherte Person arbeits(un)fähig ist. Hinsichtlich des Be-

weiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen 
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Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die 

geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anam-

nese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusam-

menhänge sowie der medizinischen Situation einleuchtet und ob die 

Schlussfolgerungen der Expertinnen und Experten begründet sind (BGE 

134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). Eine begutachtende medizinische 

Fachperson muss über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfü-

gen (vgl. Urteil des BGer 9C_546/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.3 mit 

Verweis auf BGE 137 V 210; 9C_555/2017 vom 22. November 2017 E. 3.1 

m.H.). 

5.4.1 Zwar gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsver-

fahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, doch hat die Rechtspre-

chung in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gut-

achten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (vgl. BGE 125 V 351 

E. 3b). So kommt den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholten 

Gutachten von externen Spezialärzten, welche aufgrund eingehender Be-

obachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht 

erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen Ergebnissen 

gelangen, bei der Beweiswürdigung volle Beweiskraft zu, solange nicht 

konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (vgl. 

BGE 137 V 210 E. 2.2.2; 135 V 465 E. 4.4; 125 V 351 E. 3b/bb). Berichte 

behandelnder Ärzte sind aufgrund deren auftragsrechtlichen Vertrauens-

stellung zum Patienten mit Vorbehalt zu würdigen. Dies gilt für den allge-

mein praktizierenden Hausarzt wie den behandelnden Spezialarzt (Urteil 

des BGer 8C_787/2013 vom 14. Februar 2014 E. 3.3.2 m.H. auf BGE 125 

V 351 E. 3b/cc). Allerdings dürfen auch die potentiellen Stärken der Be-

richte behandelnder Ärzte nicht vergessen werden, namentlich wenn sie 

wichtige – und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation entspringende 

– Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung unerkannt oder 

ungewürdigt geblieben sind (Urteil des BGer 9C_24/2008 vom 27. Mai 

2008 E. 2.3.2 m.H.). Den Berichten und Gutachten versicherungsinterner 

Ärzte kommt ebenfalls Beweiswert zu, sofern sie als schlüssig erscheinen, 

nachvollziehbar begründet sowie in sich widerspruchsfrei sind und keine 

Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit bestehen (BGE 135 V 465 E. 4.4 m.H. 

auf 125 V 351 E. 3b/ee). 

5.4.2 Geht es um psychische Erkrankungen sind grundsätzlich für die Be-

urteilung der Arbeitsfähigkeit systematisierte Indikatoren beachtlich, die – 

unter Berücksichtigung leistungshindernder äusserer Belastungsfaktoren 

einerseits und Kompensationspotentialen (Ressourcen) anderseits – 
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erlauben, das tatsächlich erreichbare Leistungsvermögen einzuschätzen 

(BGE 141 V 281 E. 2, E. 3.4-3.6 und 4.1; 143 V 418 E. 6 ff.). Ausgangs-

punkt der Prüfung und damit erste Voraussetzung bildet eine psychiatri-

sche, lege artis gestellte Diagnose (vgl. BGE 141 V 281 E. 2.1; 143 V 418 

E. 6 und E. 8.1). Die für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit erwähnten In-

dikatoren hat das Bundesgericht wie folgt systematisiert (BGE 141 V 281 

E. 4.1.3): Kategorie «funktioneller Schweregrad» (E. 4.3) mit den Komple-

xen «Gesundheitsschädigung» (Ausprägung der diagnoserelevanten Be-

funde und Symptome; Behandlungs- und Eingliederungserfolg oder -resis-

tenz; Komorbiditäten [E. 4.3.1]), «Persönlichkeit» (Persönlichkeitsentwick-

lung und -struktur, grundlegende psychische Funktionen [E. 4.3.2]) und 

«sozialer Kontext» (E. 4.3.3) sowie Kategorie «Konsistenz» (Gesichts-

punkte des Verhaltens [E. 4.4]) mit den Faktoren gleichmässige Einschrän-

kung des Aktivitätenniveaus in allen vergleichbaren Lebensbereichen 

(E. 4.4.1) und behandlungs- und eingliederungsanamnestisch ausgewie-

sener Leidensdruck (E. 4.4.2). 

5.4.3 Retrospektive Beurteilungen der Arbeits(un)fähigkeit sind schwierig 

und entsprechende Begutachtungen sollten deshalb erhöhten Ansprüchen 

genügen. Die Gutachterin bzw. der Gutachter hat – soweit nötig – hierbei 

alle Informationsquellen zu berücksichtigen, die zur Verfügung stehen, wie 

die Krankengeschichten der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, ausführli-

che Patienten-, Fremd- und Sozialanamnesen und die vollständigen Akten 

der involvierten Sozialversicherer und Behörden (allenfalls inkl. Unterlagen 

der Krankenversicherer; vgl. Urteil des EVG I 200/03 vom 26. Juli 2004 

E. 4.5; vgl. auch Urteile des BGer 8C_418/2010 vom 27. August 2010 

E. 5.3.2 und 8C_808/2007 vom 16. Mai 2008 E. 5.4.1). 

5.4.4 Kommt die Behörde bzw. das Gericht bei umfassender sorgfältiger, 

objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung zur Überzeugung, dass 

ein bestimmter Sachverhalt als überwiegend wahrscheinlich zu betrachten 

ist, oder dass von weiteren Abklärungen keine neuen entscheidrelevanten 

Erkenntnisse zu erwarten sind, so kann die Behörde bzw. das Gericht in 

Vorwegnahme des Beweisergebnisses von der Abnahme weiterer Beweise 

absehen (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 144 V 361 E. 6.5; Urteil 

des BGer 8C_302/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 10; vgl. auch 

JENNI/SCHIAVI, in: Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversiche-

rungsrechts, 2. Aufl. 2025, Art. 43 N. 13).  

5.4.5 Im Sozialversicherungsprozess tragen die Parteien in der Regel eine 

Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu 
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Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen 

Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese Beweisregel greift allerdings erst 

Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungs-

grundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermit-

teln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu 

entsprechen (BGE 138 V 218 E. 6; 117 V 261 E. 3b;  115 V 142 E. 8a). 

6.  

Die Vorinstanz hat sich bei der vorliegend angefochtenen rentenabweisen-

den Verfügung vom 28. November 2022 in medizinischer Hinsicht im We-

sentlichen auf die das SMAB-Gutachten vom 14. Februar 2020 ergänzen-

den Ausführungen des psychiatrischen SMAB-Gutachters Dr. G._______ 

vom 19. Juli 2022 sowie die diesbezügliche Stellungnahme des RAD vom 

14. November 2022 gestützt.  

6.1  

6.1.1 Gemäss seinem im Rahmen der polydisziplinären SMAB-Begutach-

tung erstatteten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Februar 2020 und 

ausgehend vom Begutachtungszeitpunkt am 20. Dezember 2019 attes-

tierte Dr. G._______ dem Beschwerdeführer in retrospektiver Hinsicht ab 

23. Oktober 2014 eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % und dann eine schritt-

weise Verringerung der Arbeitsunfähigkeit von 100 % auf 20 % bis zum 

29. August 2016 (vgl. IV-C._______-act. 154, S. 36). In seinen ergänzen-

den Ausführungen vom 19. Juli 2022 hielt Dr. G._______ fest, dass sich 

nach Auswertung der neu vorgelegten Patientenakte ergebe, dass die da-

malige Einschätzung unverändert zutreffend sei, nun aber detailliertere 

Aussagen zum Verlauf der Arbeits(un)fähigkeit im genannten Zeitraum 

möglich seien (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 1).  

6.1.2 Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

C-4885/2020, wonach vom psychiatrischen Gutachter auch anzugeben 

sei, ob die anfängliche volle Arbeitsunfähigkeit eine arbeitsplatzspezifische 

gewesen sei und gegebenenfalls, wie lange eine solche einer zumutbaren 

Arbeitsaufnahme an einer neuen Arbeitsstelle aus medizinischer Sicht ent-

gegenstehen würde (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.6), hielt Dr. G._______ 

fest, vor dem Hintergrund der Arbeitsplatzkonfliktsituation habe ab dem 23. 

Oktober 2014 eine arbeitsplatzbezogene 100%ige Arbeitsunfähigkeit be-

standen. Daran habe sich auch nichts mehr bis zum Ende des Beschäfti-

gungsverhältnisses beim letzten Arbeitgeber am 31. Mai 2015 und darüber 

hinaus geändert. Betreffend die Arbeitsfähigkeit im bisherigen 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page142
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Tätigkeitsbereich bei einem anderen Arbeitgeber habe zunächst ab dem 

23. Oktober 2014 auch hier eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit bestanden. In 

der neu vorgelegten Patientenakte finde sich mit Eintrag vom 10. Dezem-

ber 2014 ein psychopathologischer Erstbefund sowie eine diagnostische 

Einschätzung, wenn auch keine Diagnose nach ICD-10 mitgeteilt werde. 

Es habe eine mittelgradige depressive Symptomatik vorgelegen, was vor 

dem Hintergrund des mitgeteilten psychopathologischen Befundes mit de-

pressiver Stimmung, reduziertem Antrieb, Affizierbarkeit nur im negativen 

Skalenbereich, Gedankenkreisen und Grübeln insgesamt plausibel er-

scheine. Es werde des Weiteren auf einen sekundären Alkoholabusus hin-

gewiesen (ohne nähere Angaben wie Trinkmenge etc., es werde auch 

keine alkoholbezogene Diagnose mitgeteilt); wegen der Alkoholproblema-

tik sei eine Psychopharmakotherapie mit H._______ nicht begonnen, son-

dern zunächst mit I._______ fortgesetzt worden. Obgleich seit dem 10. De-

zember 2014 eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit von 100 % vor-

gelegen habe, hätte der Versicherte bei einem anderen Arbeitgeber im ge-

nannten Tätigkeitsbereich jedoch ab dem 10. Dezember 2014 bereits wie-

der zu 50 % tätig sein können (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 2).  

6.1.3 Betreffend den mit Datum 10. Dezember 2014 erwähnten «sekundä-

ren Alkoholabusus» fänden sich in der weiteren, bis zum 22. Februar 2022 

vorliegenden Patientenakte keine Hinweise auf eine diesbezügliche grö-

bere Problematik. Im SMAB-Gutachten sei darauf hingewiesen worden, 

dass zum damaligen Begutachtungszeitpunkt keine Hinweise auf eine al-

koholbezogene Diagnose vorlägen. Diese Einschätzung gelte auch nach 

der jetzt möglichen Durchsicht der Patientenakte (vgl. IV-C._______-

act. 211, S. 2).  

6.1.4 Im psychopathologischen Status vom 7. Januar 2015 werde noch 

keine wesentliche Besserung mitgeteilt. Offensichtlich werde eine weiter-

hin mittelgradige depressive Symptomatik mitgeteilt. Im psychopathologi-

schen Befund vom 26. März 2015 werde dann aber eine deutliche Besse-

rung beschrieben. Während zuvor hinsichtlich des insbesondere für die Be-

urteilung der Arbeitsfähigkeit sehr wichtigen psychopathologischen Symp-

toms des Antriebs mitgeteilt worden sei, dass der Antrieb reduziert sei, 

werde nun angegeben, dass der Versicherte «im Antrieb und in der 

Psychomotorik unauffällig» sei. Auch die Stimmung habe sich entspre-

chend dem Psychostatus verbessert. Zuvor sei die Stimmung als depressiv 

beschrieben worden, nun werde Folgendes mitgeteilt: «In der Stimmung 

mittig, mit subdepressiven Anteilen». Hinsichtlich der drei Hauptsymptome 

depressiver Episoden (Antriebsminderung, depressive Stimmung, Verlust 
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von Interesse und Freude) werde bezüglich des ersten Hauptsymptoms 

des Antriebs gar keine Beeinträchtigung mehr mitgeteilt, die Stimmung 

werde nur noch als subdepressiv beschrieben. Ausreichende Informatio-

nen, um das dritte Hauptsymptom, Verlust von Interesse und Freude, zu 

beurteilen, lägen nicht vor, da keine Angaben über die üblichen Tagesakti-

vitäten gemacht würden. Dennoch lasse sich mit ganz überwiegender 

Wahrscheinlichkeit feststellen, dass spätestens ab dem 26. März 2015 mit 

dem zu dem Zeitpunkt mitgeteilten Psychostatus nur noch, wenn über-

haupt, eine leichte depressive Episode vorgelegen habe. Es stelle sich die 

Frage, ob ab diesem Zeitpunkt möglicherweise gar keine Arbeitsunfähig-

keit mehr vorgelegen haben könnte. Dagegen spreche aber die Feststel-

lung einer leichten neuropsychologischen Störung im Rahmen der SMAB-

Begutachtung. In der Patientenakte seien die Angaben zu kognitiven Be-

einträchtigungen wenig differenziert. Es sei bekannt, dass nach Besserung 

depressiver Verstimmungszustände kognitive Störungen noch lange be-

stehen könnten, auch wenn phänomenologisch nur eine geringe Depressi-

vität vorliege. Vor diesem Hintergrund sei eine Arbeitsunfähigkeit von 20 % 

ab dem 26. März 2015 anzunehmen (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 3). 

6.1.5 Die Besserung der Depression habe sich nach dem Psychostatus 

vom 26. März 2015 fortgesetzt. Im Psychostatus vom 15. April 2015 wür-

den wiederum der Antrieb und die Psychomotorik als unauffällig beschrie-

ben, die Stimmung als mittig mit depressiven Anteilen. Im Psychostatus 

vom 9. Juli 2015 werde vermerkt «Antrieb und Psychomotorik unauffällig, 

Stimmung mittig bis subdepressiv», und im Psychostatus vom 7. März 

2016 «Antrieb und Psychomotorik unauffällig, Stimmung leicht dyspho-

risch». Ein weiterer Psychostatus finde sich dann bis August 2016 nicht 

mehr, mit Datum vom 21. September 2016 werde aber mitgeteilt, dass ins-

gesamt eine deutliche Besserung der depressiven Symptomatik vorliege, 

jedoch noch keine anhaltende Stabilität. Sehr erstaunlich sei vor diesem 

Hintergrund, dass im IV-Formularbericht der behandelnden Psychiaterin 

vom 9. Juli 2015 die Diagnose «ICD-10: F33.2», also eine schwere depres-

sive Episode bei rezidivierender depressiver Störung, bestehend seit De-

zember 2014, mitgeteilt werde. Trotz Feststellung eines unauffälligen An-

triebs und einer unauffälligen Psychomotorik sowie einer mittigen Stim-

mung mit subdepressiven Anteilen am 26. März 2015 werde eine schwer-

wiegende depressionsbezogene Diagnose mitgeteilt, die völlig diskrepant 

sei zu den eigenen Einträgen in der Patientenakte. Der IV-Formularbericht 

vom 9. Juli 2015 sei nicht plausibel. Im Bericht vom 16. Juli 2015 an die IV-

Stelle habe die Psychiaterin einen wenig auffälligen psychopathologischen 

Befund mit unauffälligem Antrieb etc. mitgeteilt, aber gleichzeitig 
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geäussert, dass es sich bei der Frage der Arbeitsfähigkeit um eine gut-

achterliche Feststellung handle, zu der sie als behandelnde Ärztin keine 

Stellung beziehen könne. Im Formularbericht vom 30. Mai 2016 werde die 

Diagnose ICD-10: F33.2, schwere depressive Episode in Teilremission, 

mitgeteilt. Was das genau bedeuten solle, sei nicht ganz klar, am ehesten 

sei aber wohl damit gemeint, dass keine schwere depressive Episode mehr 

vorliege, aber auch nicht eine nur mittelgradige, also eine mittelgradige bis 

schwere. Vor dem Hintergrund der Patientenakte sei dies aber nicht plau-

sibel (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 3).  

6.1.6 Aus der Patientenakte ergebe sich deutlich, dass spätestens ab Psy-

chostatus vom 26. März 2015 bis zum zu beurteilenden Endzeitpunkt Au-

gust 2016 nur noch eine allenfalls leichte depressive Episode vorgelegen 

habe. Betreffend den Verlauf der Arbeitsfähigkeit im bisherigen Tätigkeits-

bereich bei einem anderen Arbeitgeber sowie in einer adaptierten Tätigkeit 

ergebe sich für die Zeit vom 23. Oktober 2014 bis 9. Dezember 2014 eine 

Arbeitsfähigkeit von 0 % und ab dem 10. Dezember 2014 eine Arbeitsfä-

higkeit von 50 %. Die Arbeitsfähigkeit habe sich im Weiteren schrittweise 

bis zum 26. März 2015 auf den Wert von 80 % gesteigert. Bei einer Arbeits-

fähigkeit von 80 % sei es bis zum Referenzzeitpunkt (August 2016) geblie-

ben (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 4).  

6.2 Der von der Vorinstanz im Rahmen des Vorbescheidverfahrens ange-

fragte RAD-Arzt Dr. med. J._______, Facharzt für Psychiatrie und Psycho-

therapie, hielt in Würdigung der ergänzenden Ausführungen von 

Dr. G._______ am 14. November 2022 fest, dass dieser sich sehr ausführ-

lich und detailliert mit den Patientenakten des Versicherten auseinander-

gesetzt habe. Die Einträge der behandelnden Psychiaterin seien auszugs-

weise wiedergegeben und anhand der beschriebenen Symptomatik der 

Schweregrad der jeweils zum Zeitpunkt der Visiten bzw. Berichte vorlie-

genden depressiven Symptomatik beurteilt. Die rückblickende Beurteilung 

der depressiven Symptomatik sei anhand der Kriterien der ICD-10 bezüg-

lich des Schweregrades einer depressiven Episode erfolgt und sei aus ver-

sicherungsmedizinischer Sicht plausibel nachvollziehbar. Wie vom Gutach-

ter explizit angemerkt, falle auf, dass sich die Eintragungen in der Patien-

tenakte und die Angaben in den Berichten für die IV-Stelle massiv unter-

schieden und in letzteren das Krankheitsbild als deutlich schwerer ausge-

prägt dargestellt werde als in der Patientenakte. Die Beurteilung der Ar-

beitsfähigkeit durch Dr. G._______ korreliere nachvollziehbar mit dem 

Schweregrad der depressiven Symptomatik. Der medizinische Sachverhalt 

sei genügend abgeklärt. Der Einwand des Rechtsvertreters vom 
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7. Oktober 2022 enthalte im Übrigen keinen neuen medizinischen Sach-

verhalt, der dem Gutachter nicht bekannt gewesen oder von ihm nicht ge-

würdigt worden sei.  Zusammenfassend könne aus versicherungsmedizi-

nischer Sicht vollumfänglich auf die ergänzende Stellungnahme von Dr. 

G._______ bezüglich des Verlaufs der Arbeitsfähigkeit abgestellt werden 

(vgl. IV-C._______-act. 225).  

6.3 Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde diverse Einwen-

dungen vor, weshalb seiner Ansicht nach auf die ergänzenden Ausführun-

gen von Dr. G._______ vom 19. Juli 2022 und dessen retrospektive Ar-

beitsfähigkeitsbeurteilung nicht abgestellt werden kann (vgl. BVGer-act. 1).  

6.3.1 Der Beschwerdeführer beanstandet zunächst, Dr. G._______ habe 

die seit dem Jahr 2014 vorliegende Diagnose einer rezidivierenden depres-

siven Störung mit wiederkehrenden depressiven Episoden unterschiedli-

cher Intensität, aber auch Phasen vollständiger Remission, ignoriert und 

keine gesamthafte Beurteilung dieses Krankheitsbildes vorgenommen. 

Dem ist zu entgegnen, dass – wie bereits im Urteil C-4885/2020 festgestellt 

– die im psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Februar 2020 gemachten 

Ausführungen und Schlussfolgerungen von Dr. G._______ betreffend die 

gestellte Diagnose Bipolar-II-Störung (F31.8) mit einer im Vordergrund ste-

henden depressiven Symptomatik, im Zeitpunkt der Begutachtung im De-

zember 2019 leicht ausgeprägt, nachvollziehbar begründet sind (vgl. IV-

C._______-act. 154, S. 30 ff.). Insbesondere hat Dr. G._______ auch aus-

geführt, dass die von Dr. E._______ in ihrem Bericht vom 9. Juli 2015 an-

gegebenen Diagnose einer rezidivierenden depressiven Störung nicht 

plausibel sei, da die depressive Symptomatik gemäss Angaben von Dr. 

E._______ im Zeitpunkt der Erstellung des Berichts erst seit Dezember 

2014, d.h. seit etwas mehr als einem halben Jahr bestanden habe (vgl. IV-

C._______-act. 154, S. 32). Wie die IV-Stelle C._______ in ihrer Stellung-

nahme für die Vernehmlassung zudem zu Recht dargelegt hat (vgl. Beilage 

zu BVGer-act. 6, S. 6 Ziff. 5.1), besteht zwischen ärztlich gestellter Diag-

nose und Arbeitsunfähigkeit denn auch keine unmittelbare Korrelation (vgl. 

BGE 140 V 193 E. 3.1 m.H., Urteil des BGer 9C_636/2018 vom 20. De-

zember 2018 E. 6.4). Massgebend sind vielmehr die konkreten funktionel-

len Auswirkungen auf das Leistungsvermögen der betroffenen Person (vgl. 

Urteil des BGer 9C_570/2018 vom 18. Februar 2019 E. 3.2.1). Der für die 

Beurteilung des Leistungsvermögens des Beschwerdeführers relevante 

Schweregrad der depressiven Symptomatik (vgl. auch BGE 141 V 281 

E. 4.3.1.1) ergibt sich – wie es im Übrigen auch bei der Diagnose einer 

rezidivierenden depressiven Störung der Fall wäre, was der 
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Beschwerdeführer zu verkennen scheint – im Wesentlichen aus dem in ei-

nem betreffenden Zeitraum vorliegenden psychopathologischen Befund 

(vgl. E. 6.3.2 nachfolgend).  

6.3.2 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, Dr. G._______ habe die 

Einträge der damals behandelnden Psychiaterin Dr. E._______ in der Pa-

tientenakte des Beschwerdeführers selektiv herausgegriffen und einseitig 

interpretiert, ist unbegründet. Dr. G._______ hat für seine retrospektive Ar-

beitsfähigkeitsbeurteilung vom 23. Oktober 2014 bis 29. August 2016 

sämtliche in diesem Zeitraum erfolgten Einträge in der Patientenakte, wel-

che eine Beschreibung des damaligen psychopathologischen Befunds ent-

halten, berücksichtigt und gestützt darauf befundbasiert eine nachvollzieh-

bare retrospektive Verlaufsbeurteilung der depressiven Entwicklung der 

Symptomatik sowie der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers ab dem 

23. Oktober 2014 vorgenommen. Insbesondere hat er nachvollziehbar 

festgehalten, dass vor dem Hintergrund der Arbeitsplatzkonfliktsituation ab 

dem 23. Oktober 2014 anhaltend eine arbeitsplatzbezogene 100%ige Ar-

beitsunfähigkeit des Beschwerdeführers bestanden habe. Unter Berück-

sichtigung des von Dr. E._______ am 10. Dezember 2014 erhobenen Erst-

befundes einer mittelgradigen depressiven Symptomatik mit depressiver 

Stimmung, reduziertem Antrieb, Affizierbarkeit nur im negativen Skalenbe-

reich hat er ab dem 10. Dezember 2014 für den bisherigen Tätigkeitsbe-

reich bei einem anderen Arbeitgeber sowie für eine adaptierte Tätigkeit 

eine 50%ige Arbeitsfähigkeit attestiert. Dem kann genauso gefolgt werden 

wie auch der Einschätzung, dass aufgrund des anlässlich der Kontrollun-

tersuchung vom 7. Januar 2015 festgehaltenen psychopathologischen 

Status ein vergleichbarer Befund wie am 10. Dezember 2014 vorgelegen 

habe (vgl. IV-C._______-act. 185, S. 8), womit in den echtzeitlichen Akten 

noch keine wesentliche Verbesserung beschrieben werde, sondern weiter-

hin eine mittelgradige depressive Symptomatik. Ausgehend vom von 

Dr. E._______ bei der Kontrolluntersuchung am 26. März 2015 erhobenen 

psychopathologischen Befund (vgl. IV-C._______-act. 185, S. 8) ist Dr. 

G._______ retrospektiv dann von einer deutlichen Verbesserung der de-

pressiven Symptomatik des Beschwerdeführers ausgegangen und hat dies 

auch anhand der Kriterien gemäss ICD-10 nachvollziehbar begründet, in-

dem er insbesondere ausgeführt hat, dass hinsichtlich der drei Hauptsymp-

tome depressiver Episoden (Antriebsminderung, depressive Stimmung, 

Verlust von Interesse und Freude) betreffend Antrieb gar keine Beeinträch-

tigung mehr mitgeteilt werde («im Anrieb und der Psychomotorik unauffäl-

lig») und die Stimmung nur noch als subdepressiv beschrieben werde. Die 

darauf basierende Schlussfolgerung von Dr. G._______, dass spätestens 
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ab dem 26. März 2015, wenn überhaupt, nur noch eine leichte depressive 

Episode vorgelegen habe, ist einleuchtend; ihr ist zu folgen (vgl. IV-

C._______-act. 211 S. 3). Auch die Annahme einer ab diesem Zeitpunkt 

insbesondere aufgrund der anlässlich der SMAB-Begutachtung festgestell-

ten leichten neuropsychologischen Störung noch bestehenden Arbeitsun-

fähigkeit von 20 % (vgl. IV-C._______-act. 154, S. 34) ist nachvollziehbar. 

Gestützt auf die im Verlauf weiteren erhobenen Befunde von Dr. E._______ 

vom 15. April 2015, 9. Juli 2015 und 7. März 2016 (vgl. IV-C._______-act. 

185, S. 6-7), in denen sie insbesondere wiederholt festhielt, dass der Be-

schwerdeführer im Anrieb und der Psychomotorik unauffällig und die Stim-

mung mittig bis subdepressiv bzw. am 7. März 2016 «dysphorisch» gewe-

sen sei, sowie gestützt auf den Eintrag vom 21. September 2016, in wel-

chem sie eine «insgesamt deutliche Besserung der depressiven Sympto-

matik» beschrieb (vgl. IV-C._______-act. 185, S. 5), hat Dr. G._______ 

schlüssig begründet, dass der ab spätestens 26. März 2015 verbesserte 

Gesundheitszustand des Beschwerdeführers bis zu dem für die vorlie-

gende Beurteilung massgebenden Zeitpunkt am 29. August 2016 angehal-

ten hat (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 2 f.).  

6.3.3 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat Dr. G._______ 

auch nachvollziehbar begründet, weshalb die im betreffenden Zeitraum er-

gangenen IV-Formularberichte von Dr. E._______ vom 9. Juli 2015 und 30. 

Mai 2016 sowie der Bericht vom 7. Juli 2016 aufgrund der Diskrepanzen 

zu den Einträgen in der Patientenakte nicht plausibel sind. Im IV-Formular-

bericht vom 9. Juli 2015 gab Dr. E._______ als Diagnose «F33.2» (Rezidi-

vierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psycho-

tische Symptome) bestehend seit Dezember 2014 an. Gemäss ihrem IV-

Formularbericht vom 30. Mai und dem Bericht vom 7. Juli 2016 bestand 

jeweils eine schwergradige depressive Episode bzw. F32.2, in Teilremis-

sion (vgl. IV-C._______-act. 41-43, 88 und 96; vgl. auch Urteil C-4885/2020 

E. 6.3). In keinem dieser Berichte findet sich ein psychopathologischer Be-

fund. Im IV-Formularbericht vom 9. Juli 2015 wurde einzig eine «Erschöp-

fungssymptomatik mit depressiver Stimmungslage» angegeben. Auf Rück-

frage der IV-Stelle C._______ (vgl. IV-C._______-act. 46) gab Dr. 

E._______ in einem ergänzenden Bericht vom 16. Juli 2015 (vgl. IV-

C._______-act. 54) einen Befund entsprechend dem Eintrag in der Patien-

tenakte vom 9. Juli 2015 (vgl. IV-C._______-act. 185, S. 7) an, wonach 

insbesondere der Antrieb und die Psychomotorik des Beschwerdeführers 

unauffällig und die Stimmung mittig bis subdepressiv gewesen seien. Die-

ser Befund ist jedoch nicht mit der im IV-Formularbericht angegebenen Di-

agnose einer schwerwiegenden depressiven Episode vereinbar, wie Dr. 
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G._______ nachvollziehbar ausgeführt hat (vgl. IV-C._______-act. 211, 

S. 3). Im Weiteren hat er schlüssig aufgezeigt, dass auch der IV-Formular-

bericht vom 30. Mai 2016 und der Bericht vom Juli 2016, in denen 

Dr. E._______ jeweils die Diagnose einer schwergradigen depressiven 

Episode in Teilremission angab, womit gemäss Dr. G._______ am ehesten 

eine mittelgradige bis schwere depressive Episode gemeint ist, im Wider-

spruch zu den Einträgen in der Patientenakte steht, anhand welcher spä-

testens ab dem 26. März 2015 nur noch von einer allenfalls leichten de-

pressiven Episode auszugehen ist (vgl. IV-C._______-act. 211, S. 3 f.).  

6.3.4 Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, die Ausführungen von 

Dr. G._______ enthielten keine Würdigung der gesamten medizinischen 

Akten zum psychischen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers und 

auch keine interdisziplinäre Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. Des Weiteren 

fehle es an einer Beschreibung des Leistungskalküls bzw. des adaptierten 

Arbeitsplatzes, wobei es insbesondere widersprüchlich sei, wenn Dr. 

G._______ eine vollständige Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tä-

tigkeit attestiere, in einer adaptierten Tätigkeit aber eine sehr hohe Arbeits-

fähigkeit angebe. Dazu ist festzuhalten, dass die Ausführungen von Dr. 

G._______ vom 19. Juli 2022 eine Ergänzung zum polydisziplinären 

SMAB-Gutachten vom 14. Februar 2020, insbesondre zum darin enthalte-

nen psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Februar 2020 darstellen und die 

vom Beschwerdeführer erwähnten Gesichtspunkte bereits Gegenstand der 

polydisziplinären Begutachtung bildeten. Die ergänzenden Ausführungen 

hatten nicht zum Zweck, sämtliche Elemente der polydisziplinären Begut-

achtung zu wiederholen, sondern eine Lücke in der psychiatrischen Beur-

teilung in Bezug auf die retrospektive Einschätzung der Arbeitsfähigkeit 

des Beschwerdeführers zu schliessen.  

6.3.4.1 Der Aktenauszug im psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Feb-

ruar 2020 enthält sämtliche in den Akten vorhandenen Berichte und Gut-

achten (vgl. Anhang 1 in der Gesamtbeurteilung, act. 154, S. 13 ff.). 

Dr. G._______ nahm die Beurteilung des Gesundheitszustands und der 

Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers somit in Kenntnis sämtlicher vor-

liegenden Akten, einschliesslich der nachträglich zur Verfügung gestellten 

Patientenakte des Beschwerdeführers, vor. Der Beschwerdeführer vermag 

denn auch keine konkreten Akten zu benennen, die unberücksichtigt ge-

blieben sein sollen.  

6.3.4.2 Auch der Einwand des Beschwerdeführers die ergänzenden Aus-

führungen von Dr. G._______ vom 19. Juli 2022 entbehrten einer 
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interdisziplinären Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, verfängt nicht. Wie im 

Urteil C-4885/2020 festgestellt, erfolgten die im SMAB-Gutachten vom 14. 

Februar 2020 angegebenen Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen aus gesamt-

medizinischer sowie psychiatrischer Sicht unter Berücksichtigung der 

Standardindikatoren gemäss BGE 141 V 281. Weiter wurde festgehalten, 

dass sich aus den somatischen Teilgutachten keinerlei Hinweise auf eine 

ressourcenhemmende Wirkung der nicht arbeitsfähigkeitsrelevanten so-

matischen Diagnosen ergäben, welche im Rahmen der Gesamteinschät-

zung nicht berücksichtigt worden wäre (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.4.4). 

Die SMAB-Gutachter wiesen auch darauf hin, dass sich die Teilarbeitsun-

fähigkeiten nicht addierten (vgl. IV-C._______-act. 154, S. 11). Die in Be-

zug auf die retrospektive Arbeitsfähigkeitsbeurteilung ergänzenden Aus-

führungen von Dr. G._______ vom 19. Juli 2022, welcher im Rahmen der 

SMAB-Begutachtung als federführender Gutachter agierte, erfolgten in 

Kenntnis der beim Beschwerdeführer vorliegenden somatischen Diagno-

sen. Im Urteil C-4885/2020 wurde im Rückweisungsauftrag zudem aus-

drücklich festgehalten, dass eine konsensuale Beurteilung nur «gegebe-

nenfalls» zu erfolgen habe (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.6), mithin nur 

dann, wenn die punktuelle psychiatrische Ergänzung hierzu Anlass gege-

ben hätte. Davon kann vorliegend keine Rede sein: Dr. G._______ hat im 

Rahmen seiner ergänzenden Ausführungen keine neue Diagnose gestellt, 

sondern lediglich retrospektiv den Verlauf der depressiven Symptomatik in-

nerhalb derselben, bereits bekannten Diagnose sowie den Verlauf der Ar-

beitsfähigkeit unter Berücksichtigung der Patientenakte von Dr. E._______ 

konkreter beurteilt. Eine erneute interdisziplinäre Beurteilung aller im Rah-

men der SMAB-Begutachtung beteiligten Gutachter war vor dem Hinter-

grund der punktuellen Ergänzung aus psychiatrischer Sicht im Rahmen 

derselben Diagnose und angesichts des bekannten, vollständig abgeklär-

ten somatischen Gesundheitszustands des Beschwerdeführers nicht an-

gezeigt.  

6.3.4.3 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers liegt auch eine hin-

reichende Beschreibung des Leistungskalküls bzw. des dem Beschwerde-

führer zumutbaren Belastungsprofils vor. Aus dem SMAB-Gutachten ergibt 

sich diesbezüglich, dass für den Beschwerdeführer eine überwiegend 

sachbetonte, dem Ausbildungshintergrund angepasste einfache bis mäs-

sig komplexe vorwiegend praktische Tätigkeit mit klaren Strukturen und 

Abläufen, in ablenkungsarmer Umgebung, ohne besonderen Zeitdruck und 

ohne erhöhte Anforderung an die emotionale Belastbarkeit geeignet sei 

(vgl. IV-C._______-act. 154, S. 9 Ziff. 4.5 und S. 36). Gemäss Dr. 

G._______ ist die bisherige Tätigkeit als optimal leidensadaptiert 
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anzusehen (vgl. IV-C._______-act. 154, S. 34). In somatischer Hinsicht 

sollte der Arbeitsplatz mit Blick auf das diagnostizierte Reizdarmsyndrom 

mit rezidivierenden Diarrhoen so ausgerichtet sein, dass eine Toilette in der 

Nähe ist (vgl. IV-C._______-act. 154, S. 9 Ziff. 4.3). Die nach Tätigkeit des 

Beschwerdeführers differenzierte Arbeitsfähigkeitsbeurteilung von Dr. 

G._______ – anhaltende, vollständige Arbeitsunfähigkeit beim bisherigen 

Arbeitgeber, ab 10. Dezember 2014 50%ige bzw. im Verlauf 80%ige Ar-

beitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber so-

wie einer adaptierten Tätigkeit – ist sodann keineswegs widersprüchlich. 

Die vollständige Arbeitsunfähigkeit in der Tätigkeit beim bisherigen Arbeit-

geber ergibt sich aus der arbeitsplatzspezifischen Konfliktsituation, wie 

Dr. G._______ nachvollziehbar begründet hat.   

6.4  

6.4.1 Nach dem Gesagten vermögen die Einwendungen des Beschwerde-

führers keine Zweifel an den ergänzenden Ausführungen von Dr. 

G._______ vom 19. Juli 2022 zu begründen. Auf dessen Arbeitsfähigkeits-

beurteilung für den Zeitraum vom 23. Oktober 2014 bis 29. August 2016 

kann – wie auch RAD-Arzt Dr. J._______ in seiner Stellungnahme vom 14. 

November 2022 festgehalten hat – abgestellt werden. Somit ist mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerde-

führer vom 23. Oktober bis 9. Dezember 2014 in jeglicher Tätigkeit zu 

100 % arbeitsunfähig war. Ab 10. Dezember 2014 bestand eine Arbeitsfä-

higkeit von 50 % sowohl im bisherigen Tätigkeitsbereich bei einem anderen 

Arbeitgeber als auch in einer adaptierten Tätigkeit. Diese Arbeitsfähigkeit 

steigerte sich bis spätestens am 26. März 2015 auf 80 % und blieb bis zum 

vorliegend massgeblichen Zeitpunkt am 29. August 2016 unverändert auf 

diesem Niveau.   

6.4.2 Retrospektiv nicht zuverlässig beurteilen lässt sich demgegenüber, 

welche Arbeitsfähigkeit aus psychiatrischer Sicht beim Ablauf des Warte-

jahres am 8. Februar 2015 bestanden hat. Für diesen Zeitpunkt fehlt es – 

anders als für den 7. Januar und den 26. März 2015 – an einem beweis-

kräftigen echtzeitlichen Eintrag in der Patientenakte (vgl. Urteil des BGer 

8C_678/2021 vom 8. März 2022 E. 4.3.2). Im betreffenden Zeitraum findet 

sich in der Patientenakte einzig am 3. Februar 2015 noch ein Eintrag («Vi-

site»), in dem sich Dr. E._______ zum Gesundheitszustand des Beschwer-

deführers äusserte. Anders als bei den Konsultationen vom 7. Januar und 

26. März 2015 erhob sie anlässlich der Kontrolluntersuchung vom 3. Feb-

ruar 2015 jedoch keinen psychopathologischen Status, sondern hielt 
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lediglich fest: «Status idem, psychopathologisch besser, ruhiger, Med wei-

ter (…) Labor geplant (…)». Es wurde mithin gleichzeitig angegeben, der 

Zustand sei derselbe (wie am 7. Januar 2015; «Status idem»), jedoch prä-

zisierend angefügt, dass der psychopathologische Zustand «besser» sei, 

was somit für eine zwischenzeitlich eingetretene Verbesserung der Be-

fundlage spricht. Mangels detaillierter echtzeitlicher Angaben zu den für die 

Schweregradbeurteilung einer depressiven Episode massgeblichen 

Hauptsymptomen (Antriebsminderung, depressive Stimmung, Verlust von 

Interesse und Freude) war es Dr. G._______ nicht möglich, für diesen Zeit-

punkt der Kontrolluntersuchung am 3. Februar 2015 eine gutachterliche 

retrospektive Arbeitsfähigkeitsbeurteilung vorzunehmen. In voller Kenntnis 

der echtzeitlichen Akten hat sich Dr. G._______, was nicht zu beanstanden 

ist, nur für jene Zeitpunkte geäussert, für welche in den echtzeitlichen Auf-

zeichnungen genügend Angaben zum psychopathologischen Befund vor-

handen waren, um eine retrospektive Arbeitsfähigkeitsbeurteilung vorneh-

men zu können. Aufgrund der dargestellten Aktenlage steht im Rahmen 

einer retrospektiven Gesamtbetrachtung damit für den Zeitpunkt des Ab-

laufs des Wartejahrs am 8. Februar 2015 nicht mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit fest, dass noch eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % bzw. vorlie-

gend in Anwendung des Prozentvergleichs ein rentenbegründender IV-

Grad von 40 % bestanden hat (vgl. Urteil des BGer 8C_678/2021 E. 3.1.2; 

vgl. auch unten E. 7.1 f.). Dies entspricht im Ergebnis auch der psychiatri-

schen Beurteilung der ergänzten medizinischen Aktenlage durch RAD-Arzt 

Dr. J._______ (vgl. IV-C._______-act. 225, S. 9). Von weiteren zusätzli-

chen Abklärungen (vgl. z.B. Urteil des BGer 9C_810/2010 vom 16. Sep-

tember 2011 E. 4.2) betreffend den konkreten Verlauf der schrittweisen 

Verbesserung der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers zwischen dem 

10. Dezember 2014 und 26. März 2015 ist angesichts der erheblichen 

Schwierigkeiten, die mit einer retrospektiven Arbeitsfähigkeitsbeurteilung 

einhergehen, sowie der zeitlichen Distanz zur fraglichen Arbeitsfähigkeit 

bei Ablauf des Wartejahres im Februar 2015 abzusehen, da daraus keine 

neuen Erkenntnisse zu erwarten sind (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. 

Urteile des BGer 8C_564/2017 vom 26. März 2018 E. 3.1; 8C_678/2021 

E. 4.3.1 f.; vgl. auch oben E. 5.4.4). Die Beweislosigkeit geht zu Lasten des 

Beschwerdeführers, der aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ab-

leiten will (vgl. BGE 138 V 218 E. 6 m.H.).  

6.5  

6.5.1 Was den Zeitraum vom 29. August 2016 bis Dezember 2019 angeht, 

so ist den ergänzenden Ausführungen von Dr. G._______ vom 19. Juli 
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2022 zu entnehmen, dass Dr. E._______ in ihrem Eintrag vom 10. Dezem-

ber 2014 zwar einen «sekundären Alkoholabusus» erwähnt hat (ohne nä-

here Angaben wie Trinkmenge etc.), sich in der weiteren Patientenakte mit 

Einträgen bis am 22. Februar 2022 jedoch keine Hinweise auf eine diesbe-

zügliche gröbere Problematik finden. Somit gilt nach Dr. G._______ die 

Einschätzung gemäss SMAB-Gutachten vom 14. Februar 2020, wonach 

keine Hinweise auf eine alkoholbezogene Diagnose vorlägen, auch nach 

Durchsicht der Patientenakte (vgl. IV-C._______-act. 211 S. 2). Diesen 

Ausführungen kann gefolgt werden. Soweit Dr. G._______ trotz fehlender 

Hinweise auf eine relevante Alkoholabhängigkeit und damit in Überschrei-

tung des Rückweisungsauftrags gemäss Urteil C-4885/2020 Ausführungen 

zur Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers im Zeitraum vom 29. August 

2016 bis 19. Dezember 2019 gemacht hat, sind diese unbeachtlich. Die 

Arbeitsfähigkeitsbeurteilung gemäss SMAB-Gutachten, wonach beim Be-

schwerdeführer vom 29. August 2016 bis Dezember 2019 eine 80%ige Ar-

beitsfähigkeit in der bisherigen sowie einer adaptierten Tätigkeit vorgele-

gen habe, wurde mit Urteil C-4885/2020 als beweiskräftig erachtet und ist, 

da sich im Rahmen der ergänzenden Abklärung keine Hinweise auf eine 

damals bestandene länger dauernde, arbeitsfähigkeitsrelevante Alkohol-

abhängigkeit ergeben haben, in das vorliegende Urteil zu übernehmen 

(vgl. oben E. 2.3).  

6.5.2 Betreffend die sich ausserhalb des Rückweisungsauftrags bewegen-

den und damit wie erwähnt unbeachtlichen Ausführungen von 

Dr. G._______, dass beim Beschwerdeführer von April bis Oktober 2019 

sowie «möglicherweise» ab Anfang Mai bis Mitte August 2020 vorüberge-

hend eine höhere Arbeitsunfähigkeit von jeweils 30-40 % vorgelegen habe 

(vgl. IV-C._______-act. 211, S. 6), ist der Vollständigkeit halber darauf hin-

zuweisen, dass selbst wenn diese zu berücksichtigen wären, daraus kein 

Rentenanspruch entstehen würde. Dr. G._______ konnte angesichts der 

retrospektiven Beurteilung über mehrere Jahre zurück und der lückenhaf-

ten medizinischen Aktenlage in diesen Zeiträumen die Arbeitsunfähigkeit 

lediglich als Bandbreite von 30-40 % einschätzen, für den Zeitraum ab An-

fang Mai bis Mitte August 2020 sogar nur «möglicherweise». Damit ist eine 

länger dauernde Arbeitsunfähigkeit von 40 % bzw. ein IV-Grad in Höhe 

von 40 % nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden 

Wahrscheinlichkeit erstellt. Von zusätzlichen Abklärungen wären keine 

neuen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb davon abzusehen ist (vgl. oben 

E. 5.4.4 und 6.4.2). Auch diese Beweislosigkeit geht zu Lasten des Be-

schwerdeführers (vgl. oben E. 5.4.5).  
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7.  

7.1 Ausgehend von der nach Ablauf des Wartejahres beweiskräftig für den 

Zeitraum spätestens ab dem 26. März 2015 und bis zum 19. Dezember 

2019 festgestellten medizinisch-theoretischen Arbeitsunfähigkeit von 20 % 

ist der IV-Grad des Beschwerdeführers zu bemessen. Dazu kann – wie 

bereits im Urteil C-4885/2020 erkannt – ein Prozentvergleich vorgenom-

men werden, da der Beschwerdeführer in der bisherigen wie auch in einer 

adaptierten Tätigkeit gleichermassen arbeits(un)fähig gewesen ist und da-

her für das Validen- und das Invalideneinkommen jeweils die gleiche Be-

messungsgrundlage herangezogen werden kann (vgl. Urteil des BGer 

8C_852/2016 vom 12. September 2017 E. 4.4.3). Der Umstand, dass Dr. 

G._______ in seinen ergänzenden Ausführungen festgehalten hat, dass 

ab 23. Oktober 2014 eine arbeitsplatzbezogene vollständige Arbeitsunfä-

higkeit vorliege, ändert nichts an der Zulässigkeit des Prozentvergleichs, 

denn diese arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit beruht auf einem Ar-

beitsplatzkonflikt und damit auf einem arbeitgeberspezifischen Umstand, 

der invalidenversicherungsrechtlich unbeachtlich ist. Massgebend für die 

IV-Grad-Bemessung ist vorliegend die Arbeitsfähigkeit in der bisherigen 

Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber (vgl. Urteil des BGer 9C_543/2018 

vom 21. November 2018 E. 4), welche wie erwähnt der Arbeitsfähigkeit in 

einer adaptierten Tätigkeit entspricht (vgl. oben E. 6.3.4.3). Beim Prozent-

vergleich ist das ohne Invalidität erzielbare hypothetische Einkommen mit 

100 % zu bewerten, während das Invalideneinkommen auf einen entspre-

chend kleineren Prozentsatz veranschlagt wird, so dass sich aus der Pro-

zentdifferenz der Invaliditätsgrad ergibt. Der Invaliditätsgrad entspricht so 

dem Grad der Arbeitsunfähigkeit, dies unter Berücksichtigung des Abzugs 

vom Tabellenlohn (vgl. Urteile des BGer 9C_888/2014 vom 4. Februar 

2015 E. 2 m.H.; 9C_785/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 2.2 m.H.; Urteil 

des BVGer C-6471/2017 vom 30. August 2019 E. 7).  

7.2  Bei einem Prozentvergleich und der Annahme einer Arbeitsunfähigkeit 

von 20 % wäre ein Abzug in der maximal zulässigen Höhe von 25 % erfor-

derlich, damit ein rentenbegründender Invaliditätsgrad von 40 % (Art. 28 

Abs. 2 IVG) resultierte (vgl. Urteil des BGer 9C_15/2020 vom 10. Dezem-

ber 2020 E. 7.2.2). Die nach der Rechtsprechung massgeblichen Kriterien 

(BGE 126 V 75) vermögen vorliegend keinen Tabellenlohnabzug, insbe-

sondere keinen Höchstabzug von 25 % zu begründen. Da die Vergleichs-

einkommen auf derselben Bemessungsgrundlage beruhen, wirken sich die 

Kriterien Alter, Nationalität, Grenzgängerstatus und Anzahl Dienstjahre auf 

beide Vergleichseinkommen symmetrisch aus und heben sich damit 
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gegenseitig auf. Der Beschäftigungsgrad ist bereits vollständig im Prozent-

vergleich abgebildet. Einzig die qualitativen gesundheitlichen Einschrän-

kungen könnten theoretisch einen Abzug rechtfertigen, soweit sie dazu füh-

ren würden, dass der Beschwerdeführer deswegen die verbliebene Ar-

beitsfähigkeit auch auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nur mit unter-

durchschnittlichem erwerblichem Erfolg verwerten kann (BGE 135 V 297 

E. 5.2). Im Urteil C-4885/2020 wurde im Hinblick auf das damalige Vorbrin-

gen des Beschwerdeführers, er könne nur noch sehr leichte körperliche 

Tätigkeiten verrichten, während er vormals bei aufrechter Gesundheit eine 

schwere Tätigkeit habe ausüben können, bereits erkannt, dass sich im 

SMAB-Gutachten keine qualitative Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aus 

somatischer Sicht auf nur noch sehr leichte Tätigkeiten finde, und die bis-

herige Tätigkeit als Staplerfahrer und Lagermitarbeiter gemäss Angaben 

des Arbeitgebers auch nicht als schwere Tätigkeit zu qualifizieren sei (vgl. 

Urteil C-4885/2020 E. 7.3.2). Ein sogenannter leidensbedingter Abzug in 

somatischer Hinsicht rechtfertigt sich somit nicht. Das gleiche gilt in psy-

chiatrischer Hinsicht, denn die sich aus den gestellten Diagnosen ergeben-

den Einschränkungen wurden bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit be-

reits berücksichtigt und können daher nicht zusätzlich unter dem Gesichts-

winkel des Tabellenlohnabzugs nochmals angerechnet werden, da dies 

eine unzulässige Doppelverwertung darstellen würde (vgl. BGE 146 V 16 

E. 4.1 in fine; Urteil des BGer 9C_833/2017 vom 20. April 2018 E. 5). All-

fällige weitere abzugsrelevante Kriterien sind nicht ersichtlich und werden 

vom Beschwerdeführer auch nicht vorgebracht.  

7.3 Gestützt auf einen Prozentvergleich ergibt sich bei einer Arbeitsunfä-

higkeit von vorliegend 20 % ein IV-Grad von ebenfalls 20 %. Der Be-

schwerdeführer hat somit bei Ablauf des Wartejahrs und bis zum 19. De-

zember 2019 keinen Anspruch auf eine IV-Rente.   

7.4 Ebenfalls keinen Rentenanspruch hat der Beschwerdeführer – wie be-

reits im Urteil C-4885/2020 festgestellt – für die Zeit ab 20. Dezember 2019 

bis zum Zeitpunkt des Erlasses der damals angefochtenen Verfügung vom 

1. September 2020 (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.4.5, E. 7 und E. 8). Wie 

im Urteil C-4885/2020 festgehalten, wäre eine allfällige Verschlechterung 

des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers nach dem 1. Septem-

ber 2020 nicht Gegenstand dieses, sondern eines allfälligen neuen Verfah-

rens (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 6.4.5 in fine).  

8.  
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8.1 Im Ergebnis hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 28. November 2022 

zu Recht festgestellt, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine 

IV-Rente hat. Für die Zeit ab 23. Oktober 2014 bis 29. August 2016 ergibt 

sich aus den vorliegend getroffenen Feststellungen zur Arbeitsfähigkeit 

und zum Invaliditätsgrad, dass kein Rentenanspruch besteht. Für die Zeit 

vom 29. August 2016 bis 19. Dezember 2019 sind die Feststellungen zur 

Arbeitsfähigkeit aus dem Urteil C-4885/2020 zu übernehmen, nachdem die 

ergänzende Abklärung keine Hinweise auf eine längerdauernde arbeitsfä-

higkeitsrelevante Alkoholabhängigkeit ergeben hat. Ein Rentenanspruch 

ist daher auch für diesen Zeitraum zu verneinen. Für die Zeit ab 20. De-

zember 2019 (bis zum Zeitpunkt des Erlasses der aufgehobenen Verfü-

gung vom 1. September 2020) wurde ein Rentenanspruch bereits mit Urteil 

C-4885/2020 verbindlich verneint; auch diese Feststellung wird in den vor-

liegenden Endentscheid übernommen (vgl. auch oben E. 2.3).  

8.2 Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die Verfügung der 

Vorinstanz vom 28. November 2022 ist zu bestätigen.  

9.  

Die Kosten des letzten Verfahrens wurden mit Urteil C-4885/2020 bereits 

abschliessend geregelt (vgl. Urteil C-4885/2020 E. 9). Zu befinden bleibt 

daher einzig über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädi-

gung für dieses Verfahren.   

9.1 Entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens hat der Be-

schwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 

Diese sind auf Fr. 800.– festzusetzen. Der einbezahlte Kostenvorschuss ist 

zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.  

9.2 Weder der unterliegende Beschwerdeführer noch die obsiegende  

Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 

VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 3 VGKE).  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen.  

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 800.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.– wird zur Bezahlung der 

Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Vorinstanz und das BSV. 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Christoph Rohrer Nadja Francke 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 

BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten 

Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der 

Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder 

konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die 

Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, 

deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu 

enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit 

sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 

BGG). 

 

Versand: 

 


